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Einziger Tagesordnungspunkt 

Antrag der Abgeordneten Sabine Leidig, Herbert 
Behrens, Caren Lay, weiterer Abgeordneter und 
der Fraktion DIE LINKE. 

Änderung der Eisenbahnbau- und Betriebsord-
nung zur Erhöhung der Sicherheit im Eisenbahn-
verkehr 

BT-Drucksache 18/5406 

Vorsitzender: Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
ich heiße Sie herzlich willkommen zur 61. Sit-
zung des Ausschusses. Zu unserer Öffentlichen 
Anhörung, die auf Antrag der Fraktion DIE 
LINKE. zustande gekommen ist, möchte ich heute 
recht herzlich folgende Sachverständige begrüßen: 
Herrn Dr. Christoph Engelhart, Herrn Prof. Dr. 
Wolfgang Fengler, Herrn Prof. Dr. Marcus Hecht, 
Herrn Gerald Hörster, den Präsidenten des Eisen-
bahnbundesamtes, der wieder einmal im Aus-
schuss ist, Herrn Dr. Tobias Lesinski von der DB 
Netz AG – ich glaube, Sie sind das erste Mal bei 
uns; zuvor hatten wir hier immer den Vorstand, 
Herrn Frank Sennhenn von der DB Netz AG – so-
wie Herrn Prof. Dr. Jürgen Siegmann vom Institut 
für Land- und Seeverkehr. Allen ein herzliches 
Willkommen.  

Ich möchte den Sachverständigen erst einmal dan-
ken für die schriftlichen Stellungnahmen, die Sie 
eingereicht und die wir natürlich auch verteilt ha-
ben. Die Papiere liegen hier aus, sie sind aber 
auch im Internet für alle abrufbar. Die Anhörung 
soll wie folgt ablaufen: Wir haben uns darauf ver-
ständigt, dass es keine Eingangsstatements geben 
soll, weil sonst die Zeit für die Befragung wahr-
scheinlich zu stark eingeschränkt wäre. Vielmehr 
werden wir gleich mit der ersten Fragerunde be-
ginnen, der sich dann – in Abhängigkeit von der 
verfügbaren Zeit – weitere Fragerunden anschlie-
ßen können. In jeder Fragerunde können die Aus-
schussmitglieder, die sich zu Wort melden, je-
weils bis zu zwei Fragen an bis zu zwei Sachver-
ständige stellen. Aufgrund unseres Beschlusses 
stehen den Abgeordneten dafür drei Minuten Re-
dezeit zur Verfügung, die wir auch auf dem Moni-
tor anzeigen. Die Sachverständigen antworten 
dann direkt auf den jeweiligen Fragesteller. Wir 
streben eine Dauer von maximal anderthalb Stun-
den für die Anhörung an, weil wir für 12.30 Uhr 
ein Obleutegespräch angesetzt haben und weil da-
nach um 13.00 Uhr eine Regierungserklärung der 

Bundeskanzlerin beginnt. Wir werden – das muss 
ich Ihnen aus datenrechtlichen Gründen sagen – 
ein Wortprotokoll erstellen. Ferner bitten wir Sie, 
wenn Sie aufgerufen werden, immer Ihren Namen 
ins Mikrophon zu sprechen – auch wenn der Fra-
gesteller hinter Ihnen sitzt –, damit wir ihren 
Wortbeitrag richtig zuordnen und das Wortproto-
koll korrekt erstellen können. Soweit zu den For-
malien. Wir würden dann beginnen. Die erste 
Frage geht an den Kollegen Funk von der 
CDU/CSU-Fraktion. 

 

Abg. Alexander Funk (CDU/CSU): Zunächst ein-
mal im Namen der CDU/CSU-Fraktion vielen 
Dank an alle Sachverständigen, dass Sie sich die 
Zeit genommen haben, hierher zu kommen, und 
auch für die schriftlichen Stellungnahmen zu ei-
nem Thema, das hier im Ausschuss schon häufi-
ger diskutiert worden ist – zuletzt bei der Anhö-
rung zu Stuttgart 21. Vor diesem Hintergrund ist 
es schon etwas schwierig, noch einmal Fragen zu 
formulieren, die nicht schon durch Ihre Stellung-
nahmen oder durch das Wortprotokoll vom 6. Mai 
2015 beantwortet sind. Ich versuche es trotzdem 
einmal bei Prof. Dr. Fengler. Sie erwähnen die Un-
fallberichte, die seit dem Jahr 2000 veröffentlicht 
werden, wenn es zu schweren Unfällen mit Toten 
oder Schwerverletzten oder zu Sachschäden mit 
einer Schadenssumme von mehr als zwei Millio-
nen Euro gekommen ist. Meine Frage lautet: Gibt 
es auch Statistiken zu Unfällen, die unter dieser 
so genannten Schadensschwelle liegen, oder die 
wiedergeben, wie viele Unfälle sich durch das 
Wegrollen von Zügen pro Jahr in Deutschland er-
eignen?  

Meine zweite Frage richtet sich ebenfalls an Sie, 
Prof. Fengler. Gemäß Ihrem Fazit besteht hier kein 
Reglungsbedarf, weil der erzielbare Sicherheitsge-
winn in keinem angemessenen Verhältnis zu den 
Aufwendungen steht. Andererseits befürworten 
Sie aber die Ergänzung der EBO um eine Rege-
lung, wie sie die Europäische Verordnung vor-
sieht. Könnten Sie diesen scheinbaren Wider-
spruch aufklären? Dankeschön!  

 

Vorsitzender: Herr Prof. Dr. Fengler, bitte! 
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Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Fengler (Institut für Bahn-
systeme und Öffentlichen Verkehr, TU Dresden): 
Zu der ersten Frage: Die Statistik, die ich herange-
zogen habe, ist im Internet veröffentlicht. Diese 
Statistik enthält aber nicht alle Meldungen, die an 
der Eisenbahnuntersuchungsstelle des Bundes zu 
tätigen sind. Es gibt auch noch eine Datenbank, in 
der alle meldepflichtigen Vorkommnisse gespei-
chert sind. Allerdings ist mir auf Rückfrage bei 
der Eisenbahnuntersuchungsstelle mitgeteilt wor-
den, dass die Analyse von Vorkommnissen der 
Art, wie sie hier in Rede stehen, nämlich die Re-
gistrierung von Fällen eines Wegrollens von Zü-
gen – beispielsweise an Bahnsteigen – höchst-
wahrscheinlich nicht möglich ist, weil die Codie-
rung dieser Ereignisse das nicht zulässt. So lautet 
jedenfalls die fernmündliche Auskunft der Eisen-
bahnuntersuchungsstelle des Bundes, die ich im 
Vorfeld dieser Anhörung eingeholt habe. Mehr 
habe ich darüber bis jetzt nicht in Erfahrung brin-
gen können. Die Zeit ließ es nicht zu, die Daten-
bank selbst auf diese Fragestellung hin zu prüfen.  

Zu der zweiten Frage: Sie haben meine Stellung-
nahme in diesem Punkt korrekt dargestellt. Ich 
bin nicht dafür, die Regelung, wie sie im Moment 
besteht und wonach die 2,5-Promillegrenze als 
Sollgrenze definiert ist, zu ändern, zumindest 
nicht in Bezug auf die Bestandsstrecken und auch 
nicht für den Neu- bzw. den umfassenden Umbau 
von Bestandsstrecken, weil an Bestandsstrecken 
die Zwänge, die berücksichtigt werden müssen, 
erheblich größer als auf neuen Strecken sind. Man 
kann hier beispielsweise die Streckenführung 
nicht mehr ändern. Die Trasse liegt fest. Wenn ich 
an einer Bestandsstrecke einen neuen Bahnhof 
bauen will – wie jetzt gerade die neue Zugbil-
dungsanlage in Halle – dann bin ich beispiels-
weise an die Höhenverhältnisse, die dort gegeben 
sind, gebunden, und zwar auch dann, wenn es 
sich bei der Anlage um einen Neubau handelt. 
Eine Änderung der Höhenverhältnisse wäre mit 
sehr hohen Kosten verbunden, und dies bei einem 
vergleichsweise geringen Sicherheitsgewinn. 
Wenn hingegen eine komplett neue Strecke gebaut 
wird, wird diese Strecke auch neu trassiert. Somit 
habe ich erheblich größere Freiheitsgrade, was die 
Führung der Strecke angeht, und auch die Mög-
lichkeit, mehr Rücksicht auf die Geländeverhält-
nisse zu nehmen. So ist das ja auch in der europä-
ischen Richtlinie, in der TSI, formuliert. Das halte 
ich für eine vernünftige Abgrenzung gegenüber 

den Bestandsstrecken. Das ist der Grund, weshalb 
ich die Formulierung unterstütze, die ohnehin 
schon im europäischen Recht verankert ist und 
die in die EBO übernommen werden muss. 

 

Vorsitzender: Danke, Herr Prof. Fengler! Dann 
spricht nun für die Fraktion DIE LINKE. die Kolle-
gin Leidig.  

 

Abg. Sabine Leidig (DIE LINKE.): Ich möchte vor-
wegschicken, dass wir das Thema Gleisneigung 
mit Absicht aus der Anhörung zu Stuttgart 21 aus-
geklammert haben. Es geht heute nämlich nicht 
nur um Stuttgart, auch wenn dort der Sollwert er-
heblich überschritten worden wird. Allerdings 
handelt es sich in Stuttgart um ein noch nicht fer-
tiggestelltes Projekt, über das hier natürlich auch 
zu sprechen ist. Ich möchte nach dem Studium 
der vorliegenden Stellungnahmen noch einmal 
betonen, dass unser Antrag, in dem gefordert 
wird, die Gleisneigung auf 2,5 Promille zu begren-
zen und diese Schwelle auf keinen Fall zu über-
schreiten, vor allem auf den Sicherheitsaspekt ab-
hebt. Im Übrigen halte ich den Hinweis von Prof. 
Hecht für bemerkenswert, dass es hier nicht nur 
um Sicherheitsaspekte, sondern auch um die 
Frage des Reisekomforts geht. Denn wenn die 
Bahnsteige mit so genannten rutschhemmenden 
Belegen ausgestattet werden, dann bedeutet dies 
natürlich auch, dass man hier mit dem Rollkoffer 
nicht mehr richtig vorankommt, dass Rollstuhl-
fahrende und Kinderwagen Schiebende es schwe-
rer haben werden und andere Dinge mehr. Das ist 
ein interessanter Aspekt. Überdies haben wir – auf 
sein Angebot hin – mit Prof. Martin, der hier in 
der Anhörung zu Stuttgart 21 gesprochen hat, 
auch noch einmal ein Gespräch in Stuttgart ge-
führt. Prof. Martin hat bestätigt, was wir schon be-
fürchtet hatten, dass nämlich die Bahn den Nach-
weis gleicher Sicherheit bisher nicht erkennbar er-
bracht hat. Diesen Nachweis konnte uns auch 
Prof. Martin nicht liefern. Nun lesen wir hier in 
Ihrer Stellungnahme, dass die Bahn nicht bereit 
ist, die physikalischen Grundlagen bzw. die phy-
sikalische Risikobewertung zu veröffentlichen, die 
für den Nachweis gleicher Sicherheit notwendig 
ist. Das finde ich sehr bedauerlich, und danach 
würde ich gerne in der zweiten Fragerunde noch 
einmal fragen.  
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Meine erste Frage richtet sich aber an Herrn En-
gelhardt, der hier als Physiker spricht. Ich möchte 
von Ihnen, Herr Engelhardt, erfahren, was gleiche 
Sicherheit von stark geneigten und nicht geneig-
ten Bahnsteigen bedeutet und ob diese überhaupt 
möglich ist. Meine zweite Frage richtet sich an 
Herrn Sennhenn, der hier die Deutsche Bahn ver-
tritt: Warum veröffentlichen Sie nicht Ihre Nach-
weise gleicher Sicherheit?  

 

Vorsitzender: Herr Dr. Engelhardt, bitte! 

 

Dr. rer. nat. Christoph Engelhardt: Zunächst 
möchte ich bemerken, dass ich in der Liste der 
Sachverständigen nicht weiter spezifiziert bin. Ich 
bin promovierter Physiker, habe als Konzernstra-
tege und Analyst gearbeitet und bin jetzt Ge-
schäftsführer des Faktencheck-Portals Wiki-
real.org. Nun zum Thema Gleisneigung. Die Na-
turgesetze sind unerbittlich. Wir können uns der 
Wirkung der Schwerkraft nicht entziehen. Es ist 
eine Besonderheit des Schienenverkehrs und auch 
einer seiner großen Vorteile, dass er durch beson-
ders niedrige Reibungswerte gekennzeichnet ist. 
Eine besonders niedrige Rollreibung bedingt je-
doch lange Bremswege und macht aufwendige Si-
cherungen durch Signaltechnik an den Strecken, 
den Trassen, erforderlich. Außerdem muss die 
Trassierung von Strecken mit besonders geringer 
Steigung erfolgen. Eine Folge der niedrigen Rei-
bung ist, dass ungebremste Fahrzeuge im Eisen-
bahnverkehr schon bei sehr geringer Neigung ins 
Rollen geraten. Deswegen werden schon seit Be-
ginn des Eisenbahnbaus Bahnhöfe horizontal an-
gelegt – nicht nur aus Gründen der Sicherheit für 
die Züge, sondern auch, um die Sicherheit bei-
spielsweise von Kinderwagen und Rollstühlen, 
die an geneigten Bahnsteigen ins Rollen geraten 
können, zu gewährleisten. Nun gibt es aber auf 
freier Strecke im Unterschied zu den Bahnhöfen 
den Antrieb der Lokomotiven, teilweise auch An-
triebe in den Triebfahrzeugen und die volle Leis-
tung der Bremssysteme. Beim Halt im Bahnhof 
steht all das nicht in vollem Umfang zur Verfü-
gung. Die Systeme werden heruntergefahren, und 
nicht alle Bremssysteme sind einsatzbereit. Sie 
können dort ausfallen, sie können auch fehlbe-
dient werden. Ferner ist das Besondere auf dem 
Bahnhof, dass die Türen geöffnet werden. Daher 

kann hier den Reisenden beim Ein- und Ausstei-
gen schon bei geringen Verschiebungen der Züge 
ein Unfall passieren. Das heißt, im Bahnhof brau-
chen wir eine Rückfallebene, quasi das Netz des 
Trapezkünstlers. Der kann eigentlich sicher tur-
nen, wenn aber doch etwas passiert, dann hat er 
eben das Netz. Wenn einem Eisenbahninfrastruk-
turbetreiber das Leben von sehr vielen Menschen 
anvertraut wird, dann muss er auch für deren Si-
cherheit sorgen. Deswegen ist die horizontale 
Ausrichtung des Zuges unabdingbar; darin sind 
sich die Bahnhofsbauer international bemerkens-
wert einig. Im Bahnverkehr haben wir keine zu-
sätzlichen Systeme, die eingreifen und sozusagen 
die Rückfallebene bilden würden. Es werden kei-
ne Anker geworfen, und die Züge werden auch 
nicht mit Tauen an Pollern befestigt, sondern es 
gibt nur die ebene Auslegung. Etwas anderes 
bleibt uns nicht als Rückfallposition. Zunächst 
möchte ich auf die Größenordnung hinweisen, 
über die wir hier sprechen. Es klingt alles so 
klein, es geht nur um Promille. 2,5 Promille bil-
den den Sollwert. Wenn Sie beispielsweise die 
Seite 7 meiner Stellungnahme aufschlagen, dann 
sehen Sie dort einen Vergleich der Größen von 
Gefällwerten, die in der letzten Zeit genehmigt 
worden sind und die erheblich über diesem Soll-
wert liegen. Es geht nicht darum, dass hier kleine 
Korrekturen vorgenommen wurden, kleine Über-
schreitungen, sondern es geht um Faktoren. Die 
Idee bei der Konstruktion der Eisenbahnbau- und 
Betriebsordnung war sicherlich, dass nur kleine 
Korrekturen vorgenommen werden. Was hier je-
doch vorliegt, sind keine Abweichungen in einer 
Größenordnung von 6 oder 8 Prozent, sondern – 
wenn Sie auf Stuttgart 21 oder Ingolstadt Nord 
schauen – Abweichungen um den Faktor 6 oder 8, 
also um 600 oder sogar um 800 Prozent. Ich hätte 
volles Verständnis, wenn wir hier zusammensit-
zen und über Köln reden würden. Denn Köln ist 
ein schwerwiegender Fall. Köln liegt 50 Prozent 
über der Sollvorgabe, und es hat dort schon viele 
Wegrollunfälle mit acht Verletzten in den letzten 
fünf Jahren gegeben. Das wäre Anlass genug, um 
sich zusammenzusetzen und über die Gleisnei-
gung zu beraten. In Stuttgart geht es aber um 600 
bzw. 800 Prozent. In Köln sieht man, dass schon 
kleine Effekte, schon ein Wegrollen um zwei Me-
ter, Verletzungen verursachen kann. Das zeigt die 
Gefahr. Und wenn hier jemand zwischen Bahn-
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steig und Zug fällt, dann kann das auch lebensge-
fährlich werden.  

Nun kurz zu den physikalischen Grundlagen. Es 
geht im Wesentlichen um die schiefe Ebene. Bei 
den kleinen Winkeln, die wir hier haben, kann 
man sehr einfach rechnen. Da kann man ein paar 
Vereinfachungen machen. Letztlich ist es so: 
Wenn Sie eine Reibung haben, einen Gesamtrei-
bungswert für einen Zug oder für einen Waggon, 
der gezogen werden soll, dann brauchen Sie nur 
denselben Wert für das Gefälle zu betrachten. Ist 
das Gefälle größer als dieser Rollreibungswert, 
dann rollt der Wagen los. Das ist ganz einfach zu 
erkennen. Sie sehen in der Grafik, dass fünf Pro-
zent ein typischer Wert für einen Losbrechwider-
stand sind. Dies bedeutet, das Anlaufen eines Zu-
ges ist in der Regel etwas schwergängiger als das 
Weiterlaufen. Diesen Fünf-Prozent-Wert findet 
man in der Literatur. Es gibt kleine Abweichun-
gen. Sie sehen also, dass jedes Gefälle an einem 
Bahnhof, das über diesem Wert liegt, dazu führt, 
dass die Züge sofort losrollen. Dies gilt unabhän-
gig davon, ob das Wetter besonders günstig ist  
oder ob die Wagen gut geschmiert sind. Die Züge 
werden in jedem Fall losrollen, sofern sie nicht 
gebremst sind. Wir sehen in dem Vergleich auch, 
dass die Bahnhöfe, die genehmigt wurden, auch 
deshalb außergewöhnlich sind, weil sie sogar über 
dem Grenzwert der Hauptbahnen liegen. Das 
heißt, wenn Stuttgart 21 oder Ingolstadt Nord freie 
Strecken ohne Bahnsteig, ohne haltende Züge und 
ohne geöffnete Türen wären, dann müssten Sie 
eine Ausnahmegenehmigung erhalten, und das al-
lein schon als freie Strecke. Dies nur zu den Grö-
ßenordnungen. Wir bewegen uns hier also in ei-
nem extremen Bereich. Ein weiterer einfacher 
Vergleich, der es uns ermöglicht, die Bremsdyna-
mik zu betrachten, zeigt, dass zum Beispiel eine 
typische Betriebsbremsung mit 0,5 Metern pro 
Quadratsekunde erfolgt. Das entspricht, wenn 
man es umrechnet, der Hangabtriebskraft in 50 
Prozent Gefälle. Das heißt, wenn wir hier nun ei-
nen Bahnhof mit 15 Prozent vor uns haben, wie 
Stuttgart 21, dann verbraucht der ein knappes 
Drittel der Bremskraft einer normalen Betriebs-
bremsung. Um diesen Teil verschätzt sich ein Lo-
komotivführer, der sich dieser Steigung nicht be-
wusst ist, der sie nicht erkennt, weil sich der ge-
samte Bahnhof in diesem Gefälle befindet. Auch 
der Bremsweg verlängert sich dann um dieses 

Drittel. Lokführer verbremsen sich in solchen Fäl-
len sehr häufig. Wenn Sie nun weiter unten auf 
die Seite schauen, dann erkennen Sie bei einem 
weiteren Vergleich, dass wir bei 15 Prozent bzw. 
bei 20 Prozent in Ingolstadt sogar einer anderen 
physikalischen Grenze sehr nahe kommen. Es gibt 
den sogenannten Haftwert bei schmieriger 
Schiene, wenn also ungünstige Bedingungen herr-
schen. Das sind 110 Promille, und davon errei-
chen wir in Stuttgart beispielsweise bereits ein 
Siebtel. Man erkennt also, wieviel von der physi-
kalischen Reserve hier verbraucht wird. Mit zu-
nehmendem Gefälle werden die Risiken immer 
größer. Wenn wir nun die beschleunigte Bewe-
gung zugrunde legen, die Weg-Zeit-Funktion bzw. 
die Geschwindigkeit-Zeit-Funktion, dann sehen 
wir, dass ein Zug in Köln – was nun schon zwei-
mal vorgekommen ist – um eine ganze Waggon-
länge wegrollt. Ein solcher Zug rollt in Stuttgart 
21 in derselben Zeit aber um vier Waggonlängen 
weg. Wenn wir annehmen, dass alle genauso 
schnell reagieren und alle bemüht sind, die Sache 
schnell in den Griff zu bekommen, dann rollt der 
Zug dennoch mindestens viermal so weit wie in 
Köln – denn wir haben immer noch die Reibung 
als Bestandteil. Wenn Sie Seite 9 aufschlagen, 
dann sehen Sie dort eine Skizze von Stuttgart 21. 
Sie erkennen auch, dass sich der Zug dort schon 
nach zwei Waggons im fremden Verkehr befindet. 
Das heißt, es kann dort zu schweren Kollisionen 
kommen. Somit gibt es beim Gefälle große Unter-
schiede. Wenn an zwei unterschiedlichen Orten 
das Gleiche passiert, hat es an dem Ort mit dem 
größeren Gefälle eine entsprechend höhere Wir-
kung. Noch höher ist die Wirkung, wenn es um 
die Schadensintensität geht, also um die Energie, 
die bei einer Kollision freigesetzt wird. Ein Zug, 
der in einem vierfach größeren Gefälle losrollt 
und irgendwo dagegen stößt, der setzt die 16-fa-
che Energie frei. Wenn wir wiederum das Beispiel 
Stuttgart 21 heranziehen, dann sehen wir, dass 
wir hier die 6-fache Steigung gegenüber dem EBO-
Wert haben. Mögliche Unfälle können dort dann 
36-mal so viel Schaden anrichten. Insofern kann 
es schon aus physikalischen Gründen keine glei-
che Sicherheit geben. Unter alten Eisenbahnern 
heißt es, die Eisenbahnbau- und Betriebsordnung 
sei mit Blut geschrieben worden. Das war in den 
ersten Jahrzehnten auch so, bis die Ingenieurwis-
senschaften sich weiterentwickelt hatten. Daher 
hat man aus gutem Grund bereits im Jahr 1905 die 
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Obergrenze von 2,5 Promille eingeführt. Dies war 
die Konsequenz aus den schmerzhaften Erfahrun-
gen mit Unfällen und Toten. Inzwischen gibt es 
um ein Viertel leichter laufende Wälzlager, als sie 
damals eingesetzt wurden. Wir sehen weltweit 
eine Tendenz, die Grenzwerte zu senken. In Spa-
nien sind – auf Seite 22 meiner Stellungnahme se-
hen Sie die Darstellung eines Vergleichs – inzwi-
schen maximal 1,5 Promille zugelassen, und dies 
nur in windgeschützten Bereichen. In Bangla-
desch liegt die Grenze bei einem Promille, in Sin-
gapur bei 0,6 Promille. Wie ich bereits sagte, sind 
sich die Infrastrukturbetreiber der Welt hier völlig 
einig. Mich wundert, dass die Deutsche Bahn sich 
erst auf Anregung der Fraktion DIE LINKE. mit 
den einschlägigen Regelungen in anderen Ländern 
beschäftigt hat und dass die Bundesregierung bei 
einer der letzten Anfragen nicht auskunftsfähig 
gewesen ist. Das Ganze ist schließlich auch eine 
Frage der Interoperabilität. Die Zugsysteme, die 
bei uns diese extremen Gefälle verkraften sollen, 
müssen auch in anderen Ländern entsprechend 
gebaut werden.  

Ihre Darstellung, dass es in Österreich, in der 
Schweiz und in China auch nur Sollgrenzen und 
keine fixe Obergrenze gäbe, würde ich gern korri-
gieren. In der österreichischen Eisenbahnbau- und 
Betriebsverordnung …. 

 

Vorsitzender: Herr Dr. Engelhardt, ich möchte Sie 
bitten, langsam zum Schluss zu kommen, weil wir 
sonst in Zeitprobleme geraten.  

 

Dr. rer. nat. Christoph Engelhardt: Ich bin gleich 
am Ende. In der österreichischen Eisenbahnbau- 
und Betriebsordnung wird die Berücksichtigung 
der Topographie nur bezogen auf den allgemeinen 
Grundsatz geringer Steigung. Die Höchstgrenze ist 
davon ausdrücklich nicht tangiert. Die Höchst-
grenze ist eine Höchstgrenze. Insofern kann ich 
Ihrer Interpretation nicht folgen. In der Schweiz 
gilt – das führen Sie selbst an –, dass oberhalb von 
2,5 Promille zusätzliche Sicherungsmaßnahmen 
nötig sind. Hier liegt also ein anderer Fall vor als 
bei uns mit der Sollbescheinigung. Auch in China 
gibt es eine absolute Obergrenze, wie Sie schrei-
ben. HGV – also Hochgeschwindigkeitsverkehr – 
betreiben wir auch hier in Deutschland, und den 
müssen wir mit abdecken. In Kalifornien und in 

Taiwan gelten ganz ähnliche Werte für den Hoch- 
geschwindigkeitsverkehr. Kein Land der Welt 
lässt eine derart hohe Gleisneigung uneinge-
schränkt zu. Es stellt sich daher die Frage, inwie-
weit in Deutschland abweichende technisch-wis-
senschaftliche Gesetzmäßigkeiten gelten. Ich 
möchte daher noch kurz auf die Grafik, auf die 
Säulen zur EBO und zur TSI, eingehen. 

 

Vorsitzender: Sie kommen bestimmt noch einmal 
zu Wort, Herr Dr. Engelhardt. 

 

Dr. rer. nat. Christoph Engelhardt: Ich bin gleich 
fertig. Die TSI hat – wie schon gesagt wurde – eine 
Einschränkung auf Kuppelvorgänge. Nur wenn 
nicht gekuppelt wird, ist das zugelassen. Darin 
könnte man ein Hintertürchen erkennen, das ein-
gebaut wurde, damit man Stuttgart 21 gerade noch 
passieren lassen kann. Aber auch hier gibt es eine 
Lücke im Regelwerk auf europäischer Ebene. 
Dann schließe ich an dieser Stelle. 

 

Vorsitzender: Danke! 105 Jahre nach der mit Blut 
geschriebenen Eisenbahn- und Betriebsordnung 
kommen Sie nun, Herr Dr. Sennhenn, zu Wort. 
Bitteschön! 

 

Frank Sennhenn (Vorstandsvorsitzender der DB 
Netz AG): Ich bin gefragt worden, weshalb wir 
nicht den Nachweis gleicher Sicherheit veröffent-
lichen. Dieser Nachweis wird im Zuge der Inbe-
triebnahme-Genehmigungen erstellt und ist nach 
dem Informationsfreiheitsgesetz für jedermann zu-
gänglich. Das heißt, sobald er erbracht ist, kann 
man sich ihn auch besorgen.  

 

Vorsitzender: Damit haben wir wieder ein biss-
chen Zeit gewonnen. Jetzt kommt die Kollegin Sa-
wade von der SPD-Fraktion. 

 

Abg. Annette Sawade (SPD): Sehr geehrte Sach-
verständige, auch von meiner Seite herzlichen 
Dank, dass Sie gekommen sind. Es handelt sich 
hier ja um kein so ganz einfaches Thema. Wir ha-
ben das Ganze allerdings schon einmal bespro- 
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chen, und zwar in unserer letzten Anhörung, in 
der Prof. Martin schon recht ausführlich auf die 
Problematik eingegangen ist. Ich habe zwei Fra-
gen. Einen davon richtet sich an Prof. Fengler. Zu-
nächst aber möchte ich Ihnen allen auch noch ein-
mal für Ihre Stellungnahmen danken. Wenn man 
allerdings diese Papiere liest, insbesondere eines 
davon, dann traut man sich kaum noch aus dem 
Haus, jedenfalls dann nicht, wenn man sich vor 
Augen hält, was da auf dem Bahnsteig alles pas-
sieren kann. Das klingt alles sehr gefährlich. Ich 
stelle daher an Prof. Fengler die Frage, ob eine 
Anpassung der EBO – wie hier gefordert – einen 
nennenswerten und messbaren Sicherheitsgewinn 
mit sich bringen würde. Die Frage ist zwar schon 
angesprochen worden, ich möchte Sie aber herz-
lich bitten, hier noch einmal ins Detail zu gehen 
und zu erläutern, was das für die Züge bzw. für 
das Ein- und Aussteigen der Fahrgäste usw. be-
deuten würde. Ferner richte ich an Herrn Tobias 
Lesinski die Frage, welche Erfahrungen die DB 
mit Bahnanlagen außerhalb der EBO-Sollgrenze 
gemacht hat.  

 

Vorsitzender: Herr Prof. Dr. Fengler, Bitteschön! 

 

Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Fengler (Institut für Bahn-
systeme und Öffentlichen Verkehr, TU Dresden): 
Die Frage, die Sie mir gestellt haben, ist schwierig 
zu beantworten, muss ich sagen, weil es keine ab-
solute Sicherheit gibt. Und wenn es die nicht gibt, 
dann bedeutet das im Umkehrschluss, dass man 
jede Sicherheit, egal wie hoch sie auch sei, durch 
weitere Maßnahmen noch erhöhen kann. Ganz 
gleich, wie sicher die Bahn ist, ob es hier eine 
drei, vier- oder fünffache Sicherheit gibt, Sie kön-
nen durch weitere technische Maßnahmen die Si-
cherheit noch weiter erhöhen. Wenn es keine ab-
solute Sicherheit gibt, muss man Sicherheit zu-
dem immer in Relation zu den Kosten sehen. Das 
heißt, wenn ich Sicherheitsmaßnahmen plane o-
der vergleiche, muss ich schauen, wie die Rela-
tion zwischen Sicherheitsgewinn und Kosten aus-
sieht. Wenn man beispielsweise in einer Ortslage 
einen Bahnübergang beseitigt – landläufig handelt 
es sich hier um einen unbeschrankten Bahnüber-
gang –, der vielleicht noch auf einem Schulweg 
liegt, dann erreicht man durch einen überschauba-
ren Mitteleinsatz einen hohen Sicherheitsgewinn. 

Anders sieht es aus, wenn wir uns in Abgrenzung 
dazu einmal einen S-Bahn-Haltepunkt vorstellen, 
beispielsweise – um in Stuttgart zu bleiben – den 
am Neckarstadion. Der hat eine Längsneigung von 
20 Promille. Dort steigen bei einem Fußballspiel – 
ich schätze mal – 10.000 Fans ein und aus. Wenn 
ich dort eine Verstärkereinheit abstellen will, 
dann brauche ich ein zusätzliches Gleis, also ei-
nes, das dort heute noch nicht vorhanden ist. Und 
wenn ich nun dieses Gleis baue, dann wird der 
Haltepunkt zu einem Bahnhof, auf dem die 
Grenze von 2,5 Promille, wie gefordert, genau ein-
gehalten werden muss. Das würde bedeuten, dass 
ich den ganzen Bahnhof sozusagen rückbauen 
und die Geländeneigung abflachen muss – wenn 
das von den Streckenanschlüssen her überhaupt 
möglich ist –, dass ich ein drittes Gleis baue und 
dann den Bahnsteig sowie die Bahnsteiggleise neu 
bauen muss. Das führt dann zu einem Sicherheits-
gewinn dergestalt, dass möglicherweise ein Zug 
beim Ein- und Aussteigen nicht mehr wegrollt. Im 
Unterschied zu dem Bahnübergang erziele ich 
hier mit einer großen Investition nur einen sehr 
kleinen Sicherheitsgewinn. Das ist daher meiner 
Meinung nach eine unwirtschaftliche Maßnahme. 
Soviel vielleicht zur Sicherheit generell. Jetzt 
möchte ich noch einmal konkret auf die Situation 
an geneigten Bahnsteigen zu sprechen kommen. 
Hier müssen wir drei verschiedene Aspekte be-
trachten. Erstens geht es um die Frage, was auf 
dem Gleis passiert, ob hier ein Fahrzeug wegrol-
len kann oder nicht. Zweitens geht es darum, was 
auf dem Bahnsteig passiert, etwa ob ein Kinder-
wagen wegrollen, ein Rollstuhl nicht mehr be-
herrscht werden oder ein Rollkoffer sich in Bewe-
gung setzen kann. Drittens geht es um die Frage, 
was beim Übergang vom Bahnsteig zum Gleis und 
umgekehrt, also beim Ein- und Aussteigen, ge-
schieht. Ich will mal mit dem Bahnsteig beginnen, 
also mit den Rollstühlen, die sich in Bewegung 
setzen können, oder dem Kinderwagen und ein-
mal einen Vergleich zu öffentlichen Wegen und 
Plätzen ziehen. Nach der Richtlinie für barriere-
freies Bauen oder nach der entsprechenden DIN-
Norm muss man bei Neigungen, in welcher Rich-
tung auch immer, wenn sie nicht mehr als drei 
Prozent – also 30 Promille – betragen, keine Maß-
nahmen treffen, um zum Beispiel die Benutzbar-
keit durch Rollstuhlfahrer zu verbessern. Das ist 
auch sinnvoll, weil man unter freiem Himmel 
eine Entwässerungsneigung braucht, damit das 
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Regenwasser auf den Flächen nicht stehen bleibt, 
sondern in die Kanalisation abfließt. Halten wir 
also fest: Im Straßenverkehr ist eine Neigung von 
30 Promille – in welcher Richtung auch immer – 
für die Benutzung einer Fußgängerfläche kein 
Problem. Auch Rollstuhlfahrer können damit um-
gehen. Daher stelle ich die Frage, weshalb ein 
Zehntel davon an einem Bahnsteig bzw. für die 
Benutzung der Bahnsteigfläche ein Problem sein 
soll. Das erschließt sich mir nicht. Außerdem sind 
ja auch Bahnsteige an der freien Strecke, an so ge-
nannten Haltepunkten oder auch an Haltestellen, 
zulässig. Die EBO trifft keine Einschränkung in 
Bezug auf eine maximale Längsneigung, an der 
auf freier Strecke ein Bahnsteig gebaut werden 
darf. Das heißt, im Bestand wären das sogar 60 
Promille, nach der EBO wären es 40 Promille und 
nach der entsprechenden Richtlinie der Deut-
schen Bahn – DB Station und Service, Richtlinie 
813 – liegt die Grenze bei 30 Promille. Die Be-
gründung dafür sind genau die drei Prozent, die 
ich gerade mit Bezug auf das barrierefreie Bauen 
genannt habe, und nicht die Sicherheit des Bahn-
betriebs. Soweit zur Bahnsteigfläche.  

Nun zu der Frage des Wegrollens von Fahrzeugen. 
Es ist völlig klar, dass Wälzachslager einen ganz 
geringen Rollwiederstand bzw. einen Losbrechwi-
derstand von fünf Promille oder vielleicht sogar 
weniger haben. Die Züge können also ungebremst 
in einem geneigten Gleis wegrollen. Es passiert so-
gar, dass solche Wagen in einem ebenen Gleis 
wegrollen, wenn nur entsprechend starker Wind 
weht – sogar gegen eine leichte Steigung, habe ich 
gelesen. Die Gleislängsneigung greift also als Si-
cherheitsmaßnahme gegen das Wegrollen unge-
bremster Wagen nur sekundär oder tertiär. Es be-
darf hier anderer Maßnahmen. Das ist das Festle-
gen der Fahrzeuge durch Handbremse, durch 
Hemmschuhe oder durch Radvorleger. Was konk-
ret zu tun ist, ist in den örtlichen Richtlinien ei-
nes jeden Bahnhofs vorgeschrieben. Die Gleis-
längsneigung spielt also nur eine untergeordnete 
Rolle, wenn es um das potenzielle Wegrollen von 
Wagen geht.  

Nun zum letzten Punkt. Ich will mich da relativ 
kurz fassen. Es geht hier um die Frage des Wech-
sels zwischen Bahnsteigfläche und Zug, um das 
Ein- und Aussteigen. Der Zug wird vom Triebfahr-
zeugführer durch das Betätigen der Zug- oder der 
Lokbremse am Bahnsteig festgehalten. Wenn der 

Fahrzeugführer dies vergisst, wenn er also einen 
Fehler macht oder wenn er ausfällt, dann besteht 
tatsächlich die Möglichkeit, dass der Zug sich in 
Bewegung setzt und dass Passagiere beim Ein- 
und Aussteigen gefährdet werden. Es gibt aber 
auch andere Situationen, in denen der Fehler ei-
nes Triebfahrzeugführers zu einer Gefährdung 
führt, zum Beispiel, wenn zwei ICE-Halbzüge ge-
kuppelt werden und der Triebfahrzeugführer 
nicht beachtet, dass er dies mit Schrittgeschwin-
digkeit machen muss. Wenn der fahrende Zugteil 
mit etwas erhöhter Geschwindigkeit auf den ste-
henden Zug prallt, dann entsteht sofort eine Ge-
fährdung in beiden Zugteilen. Auch das nimmt 
man hin. Das heißt, in einem Mensch-Maschine-
System, in dem es keine Vollautomatik gibt, ist 
durch die Einbindung des Menschen immer ein 
gewisses Risiko gegeben. Die Frage ist nur, wie 
hoch dieses Risiko ist und ob es vor dem Hinter-
grund der Kosten-Nutzen-Abwägung – die ich vor-
hin angesprochen habe – vertretbar ist. In Bezug 
auf das Wegrollen von Zügen an Bahnsteigen bin 
ich – wie gesagt – der Auffassung, dass man das 
Risiko an neuen Strecken durch eine scharfe 
Grenze beschränken sollte. Hingegen sollte man 
auf den Bestandsstrecken – wie bereits ausgeführt 
– wegen der schlechten Effektivität der Sicher-
heitsmaßnahmen auf die Einführung einer Soll-
grenze verzichten.  

Ein letzter Satz an dieser Stelle. Ich bin schon im-
mer dagegen gewesen, vom System Eisenbahn ein 
Maß an Sicherheit zu verlangen, das von anderen 
Verkehrssystemen nicht verlangt wird. Dadurch 
macht man das System Eisenbahn kaputt. Bei-
spielsweise kann ein Fernbus, der von einem ein-
zelnen Fahrer gelenkt wird, von der Autobahn ab-
kommen und über die Leitplanke in die Böschung 
hinunter fallen. Die Auswirkungen auf die 50 oder 
60 Reisenden im Bus sind sicherlich nicht zu ver-
nachlässigen. Ein Kinderwagen kann vom Fußweg 
auf die Straße rollen. Über all das diskutieren wir 
gar nicht. Aber wir diskutieren hier über eine 
Längsneigung von 2,5 mm auf einem Meter Bahn-
länge. Das halte ich für absurd.  

 

Vorsitzender: Danke! Dann kommt Herr Dr.  
Lesinski. 
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Dr. Tobias Lesinski (DB Netz AG): Ich möchte an-
schließen an die Ausführungen von Prof. Fengler. 
Sie hatten die örtlichen Richtlinien angesprochen. 
Die örtlichen Richtlinien stehen in Verbindung 
mit dem vor Ort gefahrenen Betriebsprogramm. 
Das heißt, es ist entscheidend, wie das örtliche 
Betriebsprogramm in dem jeweiligen Bahnhof 
ausgestaltet ist. Aus Sicht der Regelwerksverant-
wortlichkeit ist die Längsneigung ein Gestaltungs-
kriterium. Und um auf Ihre Frage Bezug zu neh-
men – es besteht Einvernehmen darüber, Herr En-
gelhardt, dass grundsätzlich in einem Bahnhof 
keine Längsneigung vorliegen sollte. In Einzelfäl-
len muss jedoch von diesem Grundsatz abgewi-
chen werden, etwa aufgrund bestimmter Zwangs-
punkte. Wenn es im bestehenden Netz Zwangs-
punkte wie zum Beispiel in Köln gibt, dann sind 
entsprechende örtliche oder betriebliche Regelun-
gen zu treffen bzw. technische Ersatzmaßnahmen 
vorzunehmen. Lassen Sie mich dies am Beispiel 
des Bahnhofs Köln, der hier schon mehrfach zi-
tiert wurde, deutlich machen. Die dort eingetrete-
nen Vorkommnisse haben zu Änderungen an dem 
örtlichen Betriebsprogramm geführt. Der Eisen-
bahnbetriebsleiter der DB Fernverkehr hat festge-
legt, dass Züge, die die Strecke Köln-West außer-
planmäßig befahren oder die im Bahnhof gekup-
pelt werden sollen, im Bahnhof Köln-West und 
nicht mehr im Kölner Hauptbahnhof gekuppelt 
werden. Somit wurde die Ursache dafür, dass sich 
dort in Einzelfällen beim Catering bzw. beim Be-
füllen der Zug bewegt hat, durch eine Änderung 
der örtlichen Regelungen beseitigt. Das bedeutet, 
dass auf allen Bahnhöfen, auf denen die Gegeben-
heiten von der Regel abweichen, immer die Mög-
lichkeit besteht, durch örtliche Regelungen oder 
technische Maßnahmen Abhilfe zu schaffen.  

 

Vorsitzender: Danke! Dann kommt für die Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN der Kollege Gas-
tel. 

 

Abg. Matthias Gastel (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Besten Dank dafür, dass wir von allen 
Sachverständigen vorab die Stellungnahmen be-
kommen haben. Ich fange mal so an: Eine stärkere 
Gleisneigung schränkt natürlich die betriebliche 
Flexibilität im Bahnverkehr ein, und zwar je nach-

dem, wie die Auflagen des Eisenbahnbundesam-
tes aussehen. Vorgaben für eine konsequente Be-
schränkung der Gleisneigung verursachen wiede- 
rum Kosten. Aber über alledem muss selbstver-
ständlich der Aspekt der Sicherheit für alle Bahn-
reisenden stehen, genauso wie auch für die Lok-
führer. Diese Dinge gilt es gegeneinander abzuwä-
gen, wenn man beurteilen will, ob der Antrag der 
Fraktion DIE LINKE. angemessen ist oder ob er zu 
weit geht, weil er bestimmte Flexibilitäten zu sehr 
einschränkt. Wir haben schon oft nachgefragt, wie 
bei Stuttgart 21 der konkrete Nachweis gleicher 
Sicherheit aussieht. Wir haben darauf aber noch 
keine befriedigende Antwort erhalten. Die einzige 
Antwort, die wir auf unsere neueste diesbezügli-
che Anfrage von letzter Woche bekommen haben, 
bestand darin, dass in Köln auch im Jahr 2015 
wieder zwei Züge weggerollt sind. Deshalb richtet 
sich meine erste Frage an die Deutsche Bahn. Auf 
jede unserer Nachfragen zu den Wegrollvorgängen 
in Köln erhalten wir von der Bahn oder der Bun-
desregierung immer die gleiche Antwort: „Wir 
überprüfen die Sicherheitsbedingungen. Wir 
schulen die Lokführer.“ Auch hier haben Sie ge-
rade wieder eine ähnliche Antwort gegeben. 
Wieso rollen dann die Züge immer noch weg? 
Und weshalb können Sie mit Sicherheit ausschlie-
ßen, dass in Stuttgart 21 trotz einer mindestens 
doppelt so starken Gleisneigung wie in Köln die 
Züge wegrollen?  

Meine zweite Frage richtet sich an die Bundesre-
gierung, und zwar bezugnehmend auf ihre Ant-
worten auf mehrere, überwiegend schriftliche Fra-
gen zum Nachweis gleicher Sicherheit. Ich habe 
die Antworten, die ich als Nichtjurist teilweise 
nicht verstanden habe, einmal von einem Juristen 
prüfen lassen, und der hat mir gesagt, man könne 
die Ausführungen der Bundesregierung auch so 
lesen, dass ein Nachweis gleicher Sicherheit im 
Fall von Stuttgart 21 gar nicht notwendig wäre. 
Deswegen richte ich folgende Frage an Sie: Ist die-
ser Nachweis notwendig? Herr Prof. Sennhenn hat 
gerade gesagt, dass der Nachweis nicht erbracht 
worden sei. Ich bitte Sie, diese Aussage in ihrer 
Antwort mit zu berücksichtigen.  

 

Vorsitzender: Dann zuerst Herr Sennhenn, bitte! 
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Frank Sennhenn (Vorstandsvorsitzender der DB 
Netz AG): Was den Hauptbahnhof in Köln anbe-
langt, ist mir nur ein Vorfall bekannt. In dem Fall, 
den Sie angesprochen haben, ging es darum, dass 
ein Zug außerplanmäßig in Köln gewendet hat 
und dass deshalb die Regelung, die der Eisen-
bahnbetriebsleiter hier erlassen hat, nicht greifen 
konnte. Es ist so, wie Prof. Fengler schon gesagt 
hat: Absolute Sicherheit kann man nirgendwo er-
reichen, auch nicht im Eisenbahnverkehr. Die 
zweite Frage wäre, wie wir das in Stuttgart verhin-
dern können. In Stuttgart wird keine Zugwende 
stattfinden, die Züge fahren hier geradeaus durch. 
Insofern wird es dort auch keine Bremsprobe ge-
ben. In Köln wird gewendet, und dafür brauchen 
wir eine Bremsprobe. Und während der Brems-
probe gab es die Unfälle, betroffen waren aller-
dings ausschließlich Menschen, die die Züge mit 
Catering versorgt haben, und keine Reisenden. 
Man muss sich das so vorstellen: Da wird eine 
Rampe in den Zug hineingelegt, über die die Wa-
ren in das Restaurant gebracht werden. Und wäh-
rend dieses Vorganges wurde die Bremsprobe 
durchgeführt. Dies bedeutet, dass man die Bremse 
kurzzeitig löst und dann wieder anlegt. In diesem 
Moment sind die Unfälle passiert. Durch das 
Wenden in Köln-West wird dies nun verhindert. 
Das Gleiche kann in Stuttgart aber nicht passieren. 
Dort gibt es keine Wenden und daher auch keine 
Bremsprobe. Insofern sind wir sicher, dass in 
Stuttgart die Vorfälle von Köln nicht passieren 
werden.  

 

Vorsitzender: Danke, Herr Sennhenn! Da die Bun-
desregierung immer vorbereitet ist, gebe ich die 
Frage an die Bundesregierung weiter.  

 

Herr Neuhöfer (BMVI): In Stuttgart 21 werden 
nicht die klassischen Aufgaben durchgeführt, wie 
sie normalerweise für Bahnhöfe vorgesehen sind, 
nämlich dass hier Züge wenden, anfangen oder 
enden können. Vielmehr fahren hier alle Züge 
durch; sie halten lediglich kurz an, um die Fahr-
gäste aufzunehmen. Insofern kann man hier von 
anderen Betriebsprogrammen ausgehen. Zudem 
muss man berücksichtigen, dass die Züge norma-
lerweise, wenn sie in der Ebene stehen, zwar ge-
bremst werden, dass die Bremsen dann aber im 

Stehen gelöst sind. Die Bremsen können aber je-
derzeit wieder angezogen werden. Das Maximal-
gefälle, das nach der EBO für die freie Strecke auf 
Nebenstrecken zugelassen ist, beträgt 40 Promille. 
Diese 40 Promille sind auch auf der Neubaustre-
cke Frankfurt – Köln realisiert worden, weil die 
Vorgabe in der EBO, die für die Hauptbahnen 12,5 
Promille beträgt, eigentlich noch aus der Zeit der 
Dampflokomotiven stammt, die bekanntlich ein 
wesentlich geringeres Steigungsvermögen haben. 
Von der Bremstechnik her sind die Neigungen, 
über die wir uns hier unterhalten, allerdings irre-
levant. Entscheidend ist vielmehr, dass – wie be-
reits gesagt – 40 Promille Gefälle für den Hochge-
schwindigkeitsverkehr wie auch für den ganz nor-
malen Verkehr überhaupt kein Problem darstel-
len. Es gibt bei der Geislinger Steige in Baden-
Württemberg sogar noch größere Steigungen, die 
auch sicher beherrscht werden.  

 

Vorsitzender: Dankeschön! 

 

Abg. Matthias Gastel (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Meine Frage ist damit noch nicht beantwor-
tet. Muss ein Nachweis gleicher Sicherheit vorge-
legt werden oder nicht? 

 

Vorsitzender: Dann würde ich vorschlagen, die 
Frage schriftlich zu beantworten. 

 

Abg. Matthias Gastel (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Eine schriftliche Anfrage habe ich schon 
viele Male gestellt. Ich bekomme einfach keine 
Antwort. Deswegen stelle ich die Frage noch ein-
mal. Ist ein Nachweis gleicher Sicherheit in Stutt-
gart erforderlich oder ist er nicht erforderlich?  

 

Vorsitzender: Herr Neuhöfer, dazu nochmal. 

 

Herr Neuhöfer (BMVI): Ein Nachweis gleicher Si-
cherheit ist für den Fall erforderlich, dass von den 
Regeln der EBO abgewichen werden soll. Ob dies 
in diesem Fall so ist, kann ich nicht beurteilen. 
Dazu müsste ich mir erst die betreffenden Doku-
mente ansehen. Die Frage könnte dann schriftlich 
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beantwortet werden. 

 

Vorsitzender: Herr Neuhöfer, dann schauen Sie 
sich das an. Die Fragen kann man sicher noch  
einmal schriftlich nachreichen. Dann gehen wir in 
die zweite Runde, das schaffen wir. Das Wort hat 
der Kollege Funk von der CDU/CSU-Fraktion. 

 

Abg. Alexander Funk (CDU/CSU): Mich interes-
siert die Einschätzung von Prof. Siegmann zu den 
Sicherheitsfragen, wie wir sie hier jetzt diskutiert 
haben, ganz allgemein. Und an DB Netz AG habe 
ich folgende Frage: Die Regelung, wie sie hier vor-
geschlagen wird, hätte auch starke wirtschaftliche 
Auswirkungen. Ich möchte erfahren, ob es eine 
Berechnung gibt, die widerspiegelt, was dies kon-
kret bedeuten würde oder um welche Größenord-
nung es sich hier handelt.  

 

Vorsitzender: Dann kommt der Prof. Dr. Jürgen 
Siegmann. Bitteschön!  

 

Prof. Dr.-Ing. habil. Jürgen Siegmann (Institut für 
Land- und Seeverkehr (ILS), Fachgebiet Schienen-
fahrwege und Bahnbetrieb, TU Berlin): Zu den Si-
cherheitsfragen wurde schon einiges gesagt, dem 
ich mich anschließen kann. Es besteht natürlich 
immer eine Gefahr, wenn sich ein Zug ungebremst 
in Bewegung setzt, und daher muss sichergestellt 
sein, dass die Fahrzeuge gebremst bzw. gehalten 
werden. Nur dann ist die Sicherheit gewährleistet.  

 

Vorsitzender: Dann kommt Herr Sennhenn von 
der DB Netz AG an die Reihe.  

 

Frank Sennhenn (Vorstandsvorsitzender der DB 
Netz AG): Wir haben keine Zahlen dazu, was das 
wirtschaftlich bedeuten würde. Aber nehmen wir 
einmal den Bahnhof Köln, wenn wir den um-
bauen wollen würden, dann müssten wir ihn auf 
den neuesten Standard bringen. Man kann sich 
vorstellen, dass das sehr viel Zeit in Anspruch 
nehmen und sehr viel Geld kosten würde. Solche 
Fälle kommen bundesweit ab und an vor. Mit an-

deren Worten, ich schließe mich hier der Stel-
lungnahme von Herrn Prof. Fengler an. Das Geld, 
das wir hierfür ausgeben müssten, wäre aus mei-
ner Sicht an anderer Stelle besser eingesetzt.  

 

Vorsitzender: Dankeschön! Dann kommt für die 
Fraktion DIE LINKE., Kollegin Leidig. 

 

Abg. Sabine Leidig (DIE LINKE.): Ich möchte zwei 
Dinge vorwegschicken. Erstens wird in unserem 
Antrag nicht verlangt, dass alle Bahnhöfe, bei de-
nen der in der Sollvorschrift genannte Wert für 
die Gleisneigung überschritten wird, umgebaut 
werden sollen. Vielmehr haben wir natürlich ins-
besondere den Neubau von Stuttgart 21 im Blick. 
Es geht uns darum, dass in Zukunft Bahnhöfe ge-
baut werden, die auch international dem Stand 
der Technik entsprechen. Ich finde es daher sehr 
befremdlich, Herr Neuhöfer, dass Sie sich hier 
hinstellen und sagen, dass Sie sich erst noch ein-
mal die Unterlagen anschauen müssen, bevor Sie 
eine Aussage dazu treffen können, ob ein Nach-
weis gleicher Sicherheit bei dem Projekt, über das 
wir seit zehn Jahren reden, nötig ist – wohlge-
merkt bei einem Projekt, bei dem es sich angeb-
lich um das bestgeplante und übrigens auch das 
Teuerste – das mindestens 6,5 Mrd. Euro, wahr-
scheinlich aber sogar 10 Mrd. Euro kosten wird – 
der Deutschen Bahn handelt. Als der dafür Ver-
antwortliche hier zu sagen: „Das muss ich mir erst 
noch einmal anschauen, ob da vielleicht ein 
Nachweis gleicher Sicherheit nötig ist.“ und dies 
bei der zentralen Frage, welche Neigung die 
Gleise in diesem Bahnhof haben sollen, das finde 
ich wirklich sehr erstaunlich. Zweitens geht es 
uns natürlich nicht um das Bremsen auf freier 
Strecke, das möchte ich noch einmal betonen. Es 
geht auch nicht darum, dass irgendwo irgendwel-
che Züge gebremst werden müssen. Es geht über-
haupt nur insoweit um das Bremsen, als manch-
mal aus Gründen menschlichen oder technischen 
Versagens – wahrscheinlich eher menschlichen 
Versagens – der Bremsvorgang nicht stattfindet. 
Die Züge müssen auf diesem Bahnhof, wie auch 
auf anderen Bahnhöfen, sozusagen permanent ge-
bremst sein. Und bekanntermaßen passiert es im-
mer wieder, dass dieser Bremsvorgang aufgehoben 
wird. Insofern geht es auch nicht darum, ob man 
einen solchen Zug bremsen kann, sondern um die 
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Tatsache, dass er dann, wenn er nicht gebremst 
wird, in kurzer Zeit relativ weit wegrollt. Und das 
geschieht dann – wie Herr Engelhardt gerade dar-
gestellt hat – eben auf dem Bahnhof, also an ei-
nem Ort, wo der Zug nicht wie auf freier Strecke 
einfach ein Stück weiterrollt, sondern relativ 
schnell ins nächste Gleis rollt, wo auch Leute ein- 
und aussteigen. Daher möchte ich an Herrn Engel-
hardt die Frage stellen, was eigentlich außer die-
sem Bremsvorgang, bei dem es darum geht, wie 
viel Kraft aufgewendet werden muss, um einen 
Zug auf dem Gleis zu halten, noch stattfindet. Sie 
haben ja verschiedene Haltepunkte untersucht 
bzw. dort Experimente durchgeführt. Wie steht es 
hier mit der Schrägneigung? Ich muss ehrlich sa-
gen, ich habe nicht richtig verstanden, was die 
Schrägneigung damit zu tun hat bzw. was diese 
für eine Bedeutung hat. Das wäre jetzt noch ein-
mal die Frage an Herrn Engelhardt. Hingegen habe 
ich verstanden, was Herr Sennhenn eben gesagt 
hat, dass es nämlich bisher keinen Nachweis glei-
cher Sicherheit gibt. Das heißt, sie haben bis jetzt 
noch nicht nachgewiesen, dass bei einer deutli-
chen Überschreitung der Obergrenze für die Gleis-
neigung dennoch die gleiche Sicherheit des Bahn-
verkehrs gewährleistet ist. Das habe ich verstan-
den. Nicht verstanden habe ich dagegen, ob es zu-
trifft, was ich von Herrn Hörster vom Eisenbahn-
Bundesamt gehört habe, nämlich dass es dieses 
Nachweises gar nicht bedürfe, weil die Genehmi-
gung noch gar nicht erteilt worden sei. Trifft es 
zu, Herr Hörster, dass für diese Ausnahme, für 
dieses Abweichen der Bahngleisneigung, bisher 
keine Genehmigung des Eisenbahn-Bundesamtes 
vorliegt? Wir sind nämlich bisher davon ausge-
gangen, dass sie vorliegt. Das waren meine beiden 
Fragen. 

 

Vorsitzender: Dann Herr Dr. Engelhardt, Sie zu-
erst. 

 

Dr. rer. nat. Christoph Engelhardt: Frau Leidig, 
Sie fragen nach der Querneigung und welche 
Rolle sie spielt. Es geht hier um die Bahnsteige 
und um eine der verschiedenen Maßnahmen, die 
die Bahn vorgeschlagen hat, um die Gefahr zu be-
herrschen. Ich möchte auf diese Themen – Gefähr-
dung, Abwägung, Sicherheit und Wirtschaftlich-

keit – kurz eingehen. Herr Fengler, Sie haben be-
reits kurz erwähnt, dass man diese Abwägung tref-
fen muss. Dies kann man im Einzelfall tun, und 
der § 2 der Eisenbau- und Betriebsordnung erlaubt 
auch Ausnahmen von der Regel, in denen dann 
aber die gleiche Sicherheit gewährleistet sein 
muss. Man muss dann im Einzelfall auch darüber 
nachdenken, wie man mit den Kosten umgehen 
will. Es gibt aber für die Gleisneigung nur eine 
Soll-Vorgabe. Daher vertritt die Bahn im Geneh-
migungsverfahren bzw. im Planfeststellungsver-
fahren zu Stuttgart 21 die Auffassung, dass sie den 
Sollwert beliebig überschreiten dürfe, weil es sich 
eben nur um eine Soll-Vorgabe handele. Dieser 
Zustand kann nicht so bleiben, und deswegen die 
Änderung der EBO. Sie sagen, Herr Fengler, dass 
diese Abwägung für die Wirtschaftlichkeit spricht 
oder dass sie bisher einfach nicht die Fälle sehen, 
die es erlauben würden, ein Primat auf die Sicher-
heit zu legen. Es gibt aber sehr viele Unfälle – 
wenn auch nicht alle in Deutschland – das heißt, 
es gibt viele weggerollte Züge. In meiner Stellung-
nahme auf Seite 11 finden Sie dafür Beispiele, 
etwa den Unfall in Großbritannien mit Toten, den 
großen Unfall in Kanada, bei dem ein Güterzug 
weggerollt war, obwohl man ihn vermeintlich si-
cher abgestellt hatte, und bei dem es 43 Tote gab. 
Ferner gab es in Stuttgart-Feuerbach den Fall, dass 
ein Güterzug sich im Gefälle selbstständig ge-
macht und den Bahnsteig komplett zerstört hat – 
zum Glück nachts um vier, als dort keine Men-
schen gestanden haben, sonst hätte es Tote gege-
ben. Das heißt, die Lebensgefahr ist geradezu mit 
Händen zu greifen, und dies nicht nur durch weg-
rollende Züge, sondern auch auf den Bahnsteigen, 
wo es eben auch zu Todesfällen gekommen ist. In 
der Schweiz und in Österreich sind im vergange-
nen April gleich zwei Kinderwagen mit Kindern 
ins Gleis gerollt. Die Kinder sind von einem Zug 
überrollt worden und gestorben. Auch in Deutsch-
land ist es schon zu einem ähnlichen Zwischen-
fall gekommen. So hat im Jahr 2011 in Düsseldorf-
Wehrhahn ein Rollstuhlfahrer auf einem abschüs-
sigen Bahnsteig mit 5 bis 6 Promille Längsgefälle, 
den die Bahn sogar als Beispiel für die Ungefähr-
lichkeit solcher Neigungen angeführt hatte, die 
Beherrschung über sein Gefährt verloren, ist zwi-
schen Zug und Bahnsteig gefallen und zu Tode ge-
kommen. Es gibt also solche Fälle, nur sehe ich 
auch, dass die Veröffentlichung der entsprechen- 
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den Statistiken lückenhaft ist. Die Dunkelziffer ist 
wahrscheinlich sehr hoch. Das kann ich am Bei-
spiel des Kölner Bahnhofs belegen. Es gibt dort 
vier inoffiziell berichtete Fälle, die alle nicht in 
der offiziellen Statistik auftauchen, und zwar gra-
vierende Fälle, bei denen Züge eine ganze Wag-
gonlänge weit weggerollt und die gleichwohl 
nicht gemeldet worden sind. Meine Stellung-
nahme enthält dazu einen sehr detaillierten Be-
richt. Uns liegen für all diese Fälle die Namen 
und die Anschriften der Zeugen vor. Das heißt, es 
gibt hier Verfahren, die nicht funktionieren, die 
eigentlich dazu dienen sollen aufzuklären und 
solche Unfälle zu verhindern. Das funktioniert 
nur einfach nicht. Ich habe gesagt, dass dann, 
wenn etwas passiert, die Folgen im Gefälle viel 
schlimmer sind. Die Energie ist im Quadrat gestie-
gen. Insofern muss ich mich kurz auch zu den 
Vergleichsbahnhöfen äußern, auf die als Beweis 
für die Unbedenklichkeit hingewiesen worden ist. 
Hier wird immer wieder die Station Feuersee der 
Stuttgarter S-Bahn angeführt. Diese Station ist ein 
Haltepunkt, an dem es keine Weichen gibt. Die 
Zuggarnituren, die dort mit automatischen Fest-
haltebremsen fahren, wurden eigens angeschafft. 
Das ist kein Standard, das ist eben nicht das Übli-
che in Bahnhöfen. Die Zugführer kennen ihre 
Strecken, auch die Zugführer der S-Bahnen und 
der Tram-Bahnen kennen ihre Stationen – jeden-
falls die Mehrzahl dieser Stationen –, und sie sind 
auch durchaus daran gewöhnt, dass eine solche 
Station auch mal der Topographie folgt. Das ist 
ein Unterschied zu den Bahnhöfen, an denen die 
Menschen bisher mit Recht von einer ebenen An-
lage ausgegangen sind. Jetzt möchte ich auf diese 
Querneigung eingehen und darauf, was bisher 
vorgeschlagen wurde, um die gleiche Sicherheit 
herzustellen. Dazu können Sie Seite 15 der Stel-
lungnahme aufschlagen, hier geht es um das Quer-
gefälle und die Frage, ob das Quergefälle eine 
wirksame Maßnahme darstellt, um die Sicherheit 
bei einem solchen längsgeneigten Bahnsteig zu ge-
währleisten. Wie Sie sehen, rollen in dem Querge-
fälle die Gefährte sogar schneller los, denn das Ge-
samtgefälle steigt natürlich, wenn ich zwei Gefälle 
addiere. Auch wenn sie im rechten Winkel zuei-
nander stehen, entsteht ein höheres Gesamtge-
fälle. Es rollt hier alles sehr viel schneller los, und 
es gibt in dem Beispiel, das ich hier anführe – bei 
Stuttgart – einen Winkelbereich von einem ganzen 

Drittel. Hier rollen die Kinderwagen ins Gleis, so-
fern sie eine starre Lenkung haben – was recht 
verbreitet ist –, und sie rollen zumeist auf der an-
deren Seite des Bahnsteigs ins Gleis. Es gibt aber 
auch einen Bereich, wo sie noch auf derselben 
Seite ins Gleis fallen. Das heißt, wenn wir uns bei-
spielsweise Ingolstadt Nord vorstellen, das wäre 
das halbe Bild. In der Mitte befände sich die Sei-
tenwand, die in Ingolstadt Nord den Bahnsteig  
begrenzt. Wie Sie sehen, haben wir in ungefähr  
einem Siebtel des gesamten Winkelbereichs im-
mer noch die Situation, dass Kinderwagen wegrol-
len. Wir haben das in der Praxis überprüft; wir 
sind nach Ingolstadt gefahren und haben einen 
modernen Kinderwagen mitgenommen. Wir ha-
ben ihn in dem berechneten flachen Winkel aufge-
stellt, und er ist losgerollt – bei 20 Promille, bei 15 
Promille und auch bei 10 Promille. Er wäre jedes 
Mal ins Gleis gestürzt, wenn nicht ein Kollege da-
gestanden und den Kinderwagen aufgefangen 
hätte. Sie können in dem Bericht auf einen Link 
klicken, dann sehen sie das dazugehörige Video. 
Auf dem Foto können sie erkennen, wie der Wa-
gen beschleunigt hat. Das heißt, dass die Quernei-
gung nur einen graduellen Effekt hat. In Stuttgart 
21 hat sie sogar nur eine sehr geringe Wirkung, 
eine viel geringere als in Ingolstadt. Die Bahn hat 
dies in ihren Antragsunterlagen in keiner Weise 
dargestellt, sie hat sogar die Gefällrichtungen, die 
sich verstärken, unterschlagen. Sie hat also in ih-
ren Antragsunterlagen selektiv nur dort das Ge-
fälle angegeben, wo es durch die Querneigung 
günstiger ausfällt. Hingegen hat sie dort, wo es 
sich verstärkt, die entsprechende Darstellung weg-
gelassen. Das ist ein weiterer Beleg dafür, dass es 
Fehler sowohl bei der Beantragung als auch bei 
der Genehmigung gegeben hat.  

Ich bin gleich am Ende. Ich möchte noch darauf 
hinweisen, dass einen rollhemmenden Belag gibt. 
Das ist auch ein Punkt, der wichtig ist, bzw. die 
zweite große technische Maßnahme, um die Bahn-
steige vermeintlich sicher zu gestalten. Das inte-
ressante ist aber, dass es den rollhemmenden Be-
lag nur bei der Deutschen Bahn gibt. Ansonsten 
gibt es das nur noch bei den Murmelspielern, die 
nehmen einen Veloursteppich, aber sonst gibt es 
einen solchen Belag nicht außerhalb der Deut-
schen Bahn, etwa im deutschen Sprachraum oder 
in der englisch-sprachigen Fachliteratur. Wenn 
man nach Ingolstadt fährt, dann sieht man auch 
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keinen rollhemmenden Belag. Er sollte dort ver-
legt sein, tatsächlich aber sind es ganz normale 
steinerne Betontrittplatten die in keiner Weise das 
Abrollen hemmen. Das heißt, der Belag ist eine 
Schimäre. Diese Elemente im Antrag und in der 
Genehmigung sind somit zu kritisieren. Darüber 
hinaus gibt es eine ganze Reihe von mangelhaften 
Argumenten, die im Laufe der Jahre zum Thema 
Gleisneigung vorgebracht worden sind. Ich 
möchte am Ende meiner Stellungnahme nur kurz 
darauf hinweisen, ich will das nicht vertiefen. 
Aus meiner Sicht gibt es somit keine Alternative 
zu einer horizontalen Auslegung der Bahnsteige 
und Bahnhöfe.  

 

Vorsitzender: Danke, Herr Engelhardt! Ich denke, 
dass nach diesen Ausführungen Ihre Sicht nun al-
len klar geworden ist. Jetzt rufe ich Herrn Hörster, 
den Präsidenten des Eisenbahn-Bundesamtes, auf.  

 

Gerald Hörster (Präsident des Eisenbahn-Bundes-
amtes): Frau Abgeordnete Leidig, zunächst zu Ih-
rer Frage, wie es mit der Genehmigung aussieht. 
Vielleicht kann ich da ein bisschen zur Erhellung 
beitragen. Wir befassen uns hier im Moment nur 
mit Teilaspekten des Ganzen. Wir haben bisher, 
wenn Sie das Projekt Stuttgart 21 ansprechen, 
eine Planfeststellung und einen Planfeststellungs-
beschluss für den zentralen Bereich des Bahnhofs 
in Stuttgart. Das ist die eine Seite. Ein Planfest-
stellungsbeschluss wird gefasst, wenn man ein 
solches Projekt für machbar hält. Dass es besser 
ist, wenn es weniger Gefälle in einem Bahnhof 
gibt, darüber sind wir uns alle im Klaren. Ich will 
auch die Gesetze der Physik, die Herr Dr. Engel-
hardt angeführt hat, in keiner Weise infrage stel-
len. Das ist natürlich richtig. Im Rahmen der Plan-
feststellung sind allerdings weitere Belange mit 
berücksichtigt worden, beispielsweise solche des 
Naturschutzes und andere, um hier zu einer Kon-
struktion zu kommen. Was heißt das nun für das 
Projekt konkret? Wir werden im Rahmen der Inbe-
triebnahme – dann kommt nämlich die zweite Ge-
nehmigung für dieses Projekt – prüfen, ob alle 
Maßnahmen zusammen – bauliche wie betriebli-
che und auch alle sonstigen technischen Maßnah-
men, die noch denkbar sind – zu der erforderli-
chen Sicherheit führen. Das wird gemeinsam mit 

dem Vorhabenträger sicherlich noch im Detail be-
sprochen werden. Aber diese vertiefte Planung 
liegt uns als Eisenbahn-Bundesamt bisher noch 
nicht vor. Das muss sie auch nicht. Sie ist Gegen-
stand der Ausführungsplanung. Wir sind aber fest 
davon überzeugt, dass – wie auch bei anderen 
Projekten – am Ende die eine oder andere Diskus-
sion stattfinden wird und dass es gewisse betrieb-
liche Auflagen geben wird. Natürlich werden 
dann für den Fall, dass mit Gefälle gebaut wird, 
einige betriebliche Rahmenbedingungen zu beach-
ten sein, die man möglicherweise, wenn man ein 
ebenes Gleis baut – also mit einem Gefälle von 
weniger als 2,5 Promille – nicht beachten muss. 
Vielleicht noch ein Hinweis zu dem Punkt, auf 
den sich Ihr Antrag bezieht. Sie haben gesagt, es 
gehe hier nur um den Neubau. Neubau ist im 
Rechtssinne jede wesentliche Änderung. Das 
heißt, wenn man vorhandene Anlagen wesentlich 
verändert und deshalb der Bau unter das Plan-
rechtsverfahren fällt, dann gelten auch für diesen 
Umbau die aktuellen Regelungen; das heißt, sie 
gelten auch für wesentliche Umbauten an Bahn-
höfen. Das muss man einfach wissen, und das hat 
eine ganze Reihe von praktischen Auswirkungen. 
Im Übrigen will ich nur am Rande erwähnen, 
Herr. Dr. Engelhardt, dass es sich bei dem Un-
glück in Kanada, das Sie erwähnt haben, um eine 
völlig andere Kategorie handelt. Darüber müssen 
Sie sich im Klaren sein. Wenn man am Ende einer 
Steigungsstrecke über Nacht einen Güterzug mit 
laufender Lok abstellt, die den Druck auf die 
Bremsen geben muss, und wenn dann, weil die 
Lok qualmt und die Anwohner sich darüber be-
schweren, die Feuerwehr kommt, die Lok abstellt 
und damit den Druck auf die Bremsen absenkt, 
dann rollt der Zug zurück. Das ist aber eine Art 
von Betriebsführung, die ich mir so bei unseren 
Eisenbahnen nicht vorstellen kann. Der Fall ist si-
cherlich deshalb so spektakulär gewesen, weil es 
sich um einen Gefahrenzug gehandelt hat und 
weil durch das Unglück buchstäblich ein ganzes 
Dorf mit 43 Menschen ausgelöscht worden ist. Das 
ist aber eine ganz andere Kategorie. Hier in Stutt-
gart – wenn Sie das als Beispiel anführen – geht es 
eher um einen Haltepunkt als um einen Bahnhof. 
Hier wird nur zum Ein- und Aussteigen angehal-
ten, hier wird keine Zugbildung vorgenommen, 
und hier werden auch keine Bremsproben ge-
macht – all das wird auch Gegenstand des ent-
sprechenden Betriebsprogramms sein. Das heißt, 



  

 
Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur 

   
 

18. Wahlperiode Protokoll der 61. Sitzung 
vom 16. März 2016 

Seite 16 von 19 

 
 

im Ergebnis, wenn Sie eine entsprechende Ver-
schärfung der EBO wollen, dann müssen Sie – 
ganz allgemein gesehen – auch in Kauf nehmen, 
dass Sie den einen oder anderen Bahnsteig über-
haupt nicht mehr oder nicht mehr zu den zuvor 
veranschlagten Kosten bauen können. Und dies 
hat dann wiederum direkte Auswirkungen auf die 
Wirtschaftlichkeit und auf die Entscheidung über 
den Bau, die letzten Endes zu treffen ist. Dessen 
muss man sich schlicht und einfach bewusst sein. 

 

Vorsitzender: Dann kommt für die Fraktion der 
SPD die Abg. Sawade. 

 

Abg. Annette Sawade (SPD): Ich habe noch zwei 
Fragen, eine davon an Prof. Fengler. Es wurde 
jetzt viel über die nachweisgleiche Sicherung ge-
sprochen. Könnten Sie diese vielleicht noch ein-
mal aus Ihrer Sicht als Wissenschaftler erläutern? 
Das Eisenbahn-Bundesamt hat schon vieles klar-
gestellt, ich denke aber, es wäre nicht schlecht, 
wenn man das nochmal hören würde. In der Wie-
derholung liegt die Kraft. Meine zweite Frage rich-
tet sich an Herrn Lesinski: Wie ist denn eine Än-
derung der Eisenbahnbetriebsordnung im Ver-
gleich zu einer Einzelfallbetrachtung, wie sie bis-
her vorgenommen wird, zu beurteilen?  

 

Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Fengler (Institut für Bahn-
systeme und Öffentlichen Verkehr, TU Dresden): 
Zum Nachweis gleicher Sicherheit: Gerade auf 
diesem Gebiet hat sich in den letzten Jahrzehnten 
im Zusammenhang mit Regelungen der Europäi-
schen Union eine erhebliche Entwicklung abge-
spielt. Es gibt in Europa eine Sicherheitsrichtlinie 
für das Eisenbahnwesen aus dem Jahr 2013, die 
eine Richtlinie aus dem Jahr 2009 ersetzt. Diese 
Sicherheitsrichtlinie legt fest, dass schon bei einer 
wesentlich kleineren Änderung als der, über die 
wir hier sprechen – also der Inbetriebnahme eines 
solchen Bahnhofs –, ein formelles Risikobewer-
tungsverfahren durchgeführt werden muss. Das 
Stichwort dazu liefert die Abkürzung CSMVO – 
CSM heißt Common Safety Message, und VO ist 
die Verordnung. Diese Richtlinie greift schon bei 
relativ kleinen Änderungen, beispielsweise wenn 
ein Fahrzeughalter einen neuen Fahrzeugtyp be-

schaffen will. Schon dann muss dieses Risikobe-
wertungsverfahren durchgeführt werden, und es 
ist gar keine Frage, dass dies auch bei der Inbe-
triebnahme von Stuttgart 21 erforderlich sein 
wird. In Bezug auf die Sicherheit bei Stuttgart 21 
muss man Folgendes beachten: Durch die Ein-
schränkungen, die man dort vornimmt, indem 
man auf bestimmte Abläufe verzichtet, die ein 
Bahnhof generell bietet, und indem man diese Ab-
läufe in die Nähe in einen anderen Bahnhof verla-
gert, erhöht man zwar den betrieblichen Aufwand 
– etwa durch den Verzicht auf solche Dinge wie 
Bremsproben, Stärken und Schwächen von Zügen 
usw. –, verringert aber zugleich die Sicherheits-
probleme. Das heißt, man verzichtet auf ein gewis-
ses Maß an Sicherheit aus der Infrastruktur, näm-
lich eine geringere Gleisneigung, und kompensiert 
dies durch betriebliche Sicherheitsmaßnahmen. 
Dafür hat sich der Infrastrukturbetreiber, also die 
DB Netz, entschieden. Nun ist für die Inbetrieb-
nahmegenehmigung nachzuweisen, dass das Ri-
siko tatsächlich nicht erhöht ist. Dies wird bei der 
Inbetriebnahme geschehen. 

Nun möchte ich kurz auf die Frage der Flanken-
fahrt eingehen. Es gibt ein Szenario – das ich auch 
in meiner Stellungnahme nicht grundsätzlich aus-
geschlossen habe –, wonach ein Zug, in dem der 
Triebfahrzeugführer – warum auch immer – aus-
gefallen und die Lok- oder Zugbremse nicht ange-
zogen ist, losrollt und dabei in die Flanke eines 
anderen Zuges, der gerade ausfährt, hineinfahren 
kann. Das ist aber kein Problem, das nur für einen 
Bahnhof typisch wäre. Es wurde immer gesagt, 
dass dies auf freier Strecke nicht passieren kann. 
Das ist nicht zutreffend. Es gibt auf freier Strecke 
sogenannte Haltestellen. Das ist eine Kombination 
aus Haltepunkt und Abzweigstelle. Wie vorhin 
schon ausgeführt, können Haltepunkte mit hoher 
Streckenneigung angelegt werden – bis zu 30 Pro-
mille. Wenn an einer solchen Haltestelle ein Zug 
zurückrollt, dann kann genauso eine Flankenge-
fährdung eintreten, wie dies in einem Bahnhof der 
Fall ist. Der Bahnhof darf aber nur eine Neigung 
von 2,5 Promille oder – wie im Fall von Stuttgart 
21 – von 15 Promille aufweisen, während die Nei-
gung auf freier Strecke viel größer sein darf, ob-
wohl dort eine Flankengefährdung ebenfalls gege-
ben ist. Das heißt, dass das Szenario Kollision 
nicht typisch für einen Bahnhof und auch nicht 
typisch für Stuttgart 21 ist. Vielmehr wird es seit 
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Jahrzehnten – ich möchte fast sagen, seit Jahrhun-
derten – im Fall von Haltestellen auf freier Strecke 
akzeptiert. Mir sind keine Bestrebungen bekannt, 
dies zu ändern.  

 

Vorsitzender: Dankeschön! Herr Lesinski! 

 

Dr. Tobias Lesinski (DB Netz AG): Herr Hörster 
hat recht ausführlich beschrieben, wie der Prozess 
der Genehmigung bzw. der Prozess zur Erlangung 
einer Sicherheitsgenehmigung verläuft. Ich 
möchte an dieser Stelle noch einmal wiederholen, 
dass der Gestaltungsgrundsatz der aus § 7 EBO ab-
geleiteten Richtlinie, die wir bei uns haben, unbe-
schränkt gilt. Das heißt, die Zielsetzung beinhaltet 
immer, möglichst horizontal zu bauen. Wenn in 
Einzelfällen – und darauf zielte Ihre Frage – auf-
grund bestimmter Zwangspunkte davon abgewi-
chen werden muss, dann sind – und darin kann 
ich mich den Worten von Prof. Fengler anschlie-
ßen – entweder betriebliche oder technische Maß-
nahmen im Rahmen des Sicherheitsnachweises zu 
erbringen, um am Ende eine Betriebsgenehmigung 
zu erlangen. Anknüpfend an das, was Herr Hörs-
ter gesagt hat, möchte ich Folgendes ausführen: 
Wenn wir eine EBO-Anpassung vornehmen wür-
den, hätte dies Auswirkungen nicht nur auf Neu-
bauten auf der grünen Wiese, sondern würde auch 
umfangreiche Umbauarbeiten im Bestandsnetz 
nach sich ziehen. Das heißt, Geltungsbereich der 
EBO ist das gesamte Netz.  

 

Vorsitzender: Dankeschön, Herr Dr. Lesinski. Be-
vor ich den Abgeordneten Gastel zu Wort kom-
men lasse, will ich – weil hier im Raum einige Fo-
tos gemacht worden sind – auf Folgendes hinwei-
sen: Bild- und Tonaufnahmen zu gewerblichen, 
insbesondere zu Werbezwecken, sind untersagt. 
Zu privaten Zwecken sind sie zulässig, soweit der 
Parlamentsbetrieb sowie die Persönlichkeitsrechte 
der im Gebäude Anwesenden hiervon nicht beein-
trächtigt werden. Jetzt kommen wir zum Abgeord-
neten Gastel. 

 

Abg. Matthias Gastel (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Manche Personen – ich weiß nicht, ob dies 

mit ihrer Funktion zu tun hat – schaffen es, mit je-
der Antwort auf eine Nachfrage noch mehr Ver-
wirrung zu stiften. Ich sage einmal mit Zielrich-
tung auf Staatssekretär Ferlemann, weil er hier die 
Bundesregierung vertritt: Wenn die Bundesregie-
rung selbst nach zahllosen Anfragen immer noch 
nicht weiß, ob ein Nachweis gleicher Sicherheit 
erforderlich ist, dann frage ich mich, auf welcher 
Grundlage Sie bisher Kleine Anfragen oder 
schriftliche Fragen beantwortet haben. Und wenn 
Sie, Herr Hörster, sagen, es läge noch gar keine 
vertiefte Planung für den Tiefbahnhof in Stuttgart 
vor, dann weiß ich nicht, auf welcher Grundlage 
dort eigentlich gerade gebaut wird – nach einer 
Daumenregel oder nach spontanen Eingebungen. 
Das ist schon seltsam. Meine dritte Frage richtet 
sich an Herrn Prof. Siegmann. Sie hatten in Ihrem 
schriftlichen Statement hinterfragt, wie es um die 
Transparenz von Entscheidungen über den Nach-
weis der Sicherheit bestellt ist. Könnten Sie dies 
noch ein bisschen näher ausführen, gern auch un-
ter Bezugnahme auf die Antworten, die Sie hier 
von der DB bzw. der Bundesregierung gerade ge-
hört haben. Wie sehr müsste die Transparenz er-
höht werden, damit Sie sagen würden, das ist so 
in Ordnung? Meine vierte Frage richtet sich an 
Herrn Prof. Hecht. Ich beziehe mich auch auf Ih-
ren schriftlichen Vorbericht, den ich ganz interes-
sant fand. Denn Sie haben hier unter anderem auf 
das Behindertengleichstellungsgesetz verwiesen 
und festgestellt, dass unklar sei, ob eine erhöhte 
Gleisneigung mit diesem Gesetz vereinbar wäre. 
Wo liegen nach Ihrer Auffassung die Grenzen des-
sen, was nach diesem Gesetz bezüglich der Gleis-
neigung noch zulässig bzw. was nicht mehr ak-
zeptabel ist?  

 

Vorsitzender: Danke! Nun geht das Wort an Prof. 
Siegmann. 

 

Prof. Dr.-Ing. habil. Jürgen Siegmann (Institut für 
Land- und Seeverkehr (ILS), Fachgebiet Schienen-
fahrwege und Bahnbetrieb, TU Berlin): Ich denke, 
die Transparenz der gleichen Sicherheit wird 
dadurch gewährleistet – wenn man den gesamten 
Vorgang betrachtet –, dass hier mindestens die 
gleiche Sicherheit nachgewiesen werden muss. 
Ferner ist abzuwägen, welche Auflagen erteilt und 
dann auch durchgeführt werden können. Das 
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heißt, man muss die Auflagen im Detail veröffent-
lichen, transparent machen und dadurch nach-
weisen, dass man die geforderte Sicherheit auch 
gewährleisten kann. Dies geschieht, indem man 
genau auflistet, was zu tun ist bzw. welche Maß-
nahmen im Einzelnen zu treffen sind oder emp-
fohlen werden. Und dann muss man eben auch 
den Nachweis dafür bringen, dass damit die Si-
cherheit gewährleistet ist. Damit darf aber nicht 
die Freiheit der Planung vollkommen einge-
schränkt werden. Vielmehr dient das Ganze dazu, 
den Vorgang der Öffentlichkeit klar zu machen 
und sie zu beruhigen. Unserer Ansicht nach kann 
auf diese Weise in der Tat ausreichende Sicher-
heit gewährleistet werden. Die Veröffentlichung 
kann jedoch – wie Herr Hörster gerade sagte – erst 
dann erfolgen, wenn alle Planungen und vorberei-
tenden Maßnahmen abgeschlossen sind, das heißt, 
wenn die Bahn sich entschieden hat, wie sie das 
machen will, wenn also in dem Papier drin steht, 
dass in Stuttgart 21 keine Rangiereinheiten oder 
keine Zugbildungen durchgeführt und keine Wa-
gen abgehängt werden usw. und wenn diese Ent-
scheidungen durch den Nachweis plausibel ge-
macht worden sind, dass Wartungs-, Überprü-
fungs- und andere Aufgaben an anderer Stelle er-
ledigt werden. Wir haben in Stuttgart 21 das Ge-
samtsystem absichtlich so geplant, dass die Züge 
durch den Bahnhof durchfahren und einen großen 
Ring fahren können, um ins Betriebswerkabstellla-
ger oder an irgendeinen anderen Ort zu kommen. 
Auch dort können dann Vorgänge wie die Zugbil-
dung oder die Zugauflösung stattfinden. Insofern 
ist es aus unserer Sicht durchaus plausibel, dass 
es sich hier um Ansätze handelt, die Sicherheit 
gewährleisten können. Aber das muss man eben 
sehen, wenn dann wirklich alle – wie Herr Hörs-
ter sagte – Unterlagen auf dem Tisch liegen und 
auf dieser Basis die Betriebsgenehmigung erteilt 
werden kann.  

 

Vorsitzender: Dankeschön! Abschließend Prof. 
Hecht. 

 

Prof. Dr-Ing. Markus Hecht (Institut für Land- 
und Seeverkehr (ILS), Fachgebiet Schienenfahr-
zeuge, TU Berlin): Zur Beantwortung der Frage 
nach dem Behindertengleichstellungsgesetz muss 
ich ein bisschen weiter ausholen. Herr Fengler hat 

vorhin die Neigung im öffentlichen Raum darge-
stellt. Ich denke, das ist nicht zu vergleichen. Die 
Anforderungen, die an einen Bahnsteig zu stellen 
sind, unterscheiden sich deutlich von denen, die 
sonst im öffentlichen Raum gelten. An den Bahn-
steig sind höhere Anforderungen zu stellen. Perso-
nen müssen sich hier orientieren und auf Informa-
tionen achten. Sie befinden sich auf dem Bahn-
steig gewissermaßen in einer Stresssituation, weil 
sie beispielsweise eine geänderte Wagenreihung 
beachten oder auf Durchsagen achten müssen. Zu-
dem müssen wir uns zunehmend auf fremdspra-
chige Personen einstellen. Ich sage einmal verein-
fachend: Das ist nicht zu vergleichen.  

Das Behindertengleichstellungsgesetz fordert, dass 
die Behinderten durch ihre Behinderung keine 
Nachteile gegenüber den Nichtbehinderten erfah-
ren sollen. Das ist meines Erachtens überhaupt 
nicht zu erreichen. Insbesondere die durchgehen-
den Kinderwagen und die nicht haltenden Roll-
stühle haben Eigenschaften, deren Beherrschung 
in der Schräge einen zusätzlichen Koordinie-
rungsaufwand erfordert. Ich kann mir durchaus 
technische Lösungen vorstellen, die Gefahren ver-
meiden. Viele von Ihnen werden schon in Japan 
gewesen sein, wo es Abschrankungen an den 
Bahnsteigen gibt, die sich öffnen, wenn der Zug 
anhält. Durch solche Maßnahmen kann man na-
türlich sicherstellen, dass Personen, die sich auf 
dem Bahnsteig befinden, nicht auf das Gleis stür-
zen. Aber die durch die Neigung bedingten be-
trieblichen Einschränkungen sind sehr groß. So ist 
ein präzises Bremsen bei großen Steigungen kaum 
möglich. Es ist zwar denkbar, dass eine besondere 
Art von Balkengleisbremse hier unterstützend 
wirken kann. Die auf Rangierbahnhöfen verwen-
dete Balkengleisbremse können wir allerdings 
nicht verwenden, weil es bei Fernzügen vom Platz 
her Einschränkungen gibt. Die Kosten für die Er-
stellung einer solchen Einrichtung würden meh-
rere Millionen Euro pro Gleis und die Wartung 
viele hunderttausend Euro pro Jahr betragen. All 
dies sind Maßnahmen, die man im Nachhinein 
noch vornehmen kann, um die Sicherheit zu erhö-
hen, die aber den Betrieb gravierend einschrän-
ken. Damit wird auch die Grundfrage aufgewor-
fen, für wen man eigentlich die Personeneisen-
bahn betreiben will, ob sie nur für sich fahren o-
der ob sie neue Verkehre anziehen soll. Neue Ver-
kehre bedeuten natürlich auch den Einsatz von 
ungeschulten Menschen, die dann einer erhöhten 
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Gefahr ausgesetzt sind. Das sind die Gedanken, 
die ich im Zusammenhang mit dem Behinderten-
gleichstellungsgesetz angestellt habe.  

 

Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Prof. Hecht! Da-
mit sind wir am Ende unserer öffentlichen Anhö-
rung zur Eisenbahnbau- und Betriebsordnung an-
gelangt. Ich bedanke mich bei den Sachverständi-
gen und wünsche Ihnen einen guten Heimweg. 
Für alle Experten wird es viel zum Nachlesen ge-
ben. Damit ist die Sitzung für heute geschlossen.  
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